
Vereinbarungen zur Teilnahme am TAUSCHRING PADERBORN

Welche Schritte sind notwendig, um beim Tauschring Paderborn dabei zu sein?

1. Sich schlau machen, wie’s funktioniert.

2. Teilnahmeerklärung ausfüllen und abgeben.

3. Angebote aufschreiben und abgeben (ohne wird vermutlich wenig passieren)

4. Kaution überweisen (ohne läuft gar nichts)

5. Los geht's: Tauschen u. zum Treffen kommen

1. Was ist der Tauschring Paderborn?

Wir, der Tauschring Paderborn sind eine Interessensgemeinschaft (kein Verein) mit dem Ziel, die Nachbarschaftshilfe
regional  zu  fördern.  Nachbarschaftshilfe  bedeutet:  Ein  gegenseitiges  Geben  und  Nehmen  von  kleinen
Dienstleistungen und Waren. Die gemeinsame Verrechnungseinheit heißt TALENT. Der Tauschring Paderborn ist
nicht gewinnorientiert angelegt. 

2. Transparenz

Jeder Teilnehmer/in ist berechtigt, in alle organisatorischen Vorgänge Einsicht zu nehmen. Mit der Unterschrift zur
Teilnahme  am  Tauschring  Paderborn  willigt  der  Teilnehmer/in  zur  Weitergabe  persönlicher  Daten  (wie  Name,
Adresse, Telefon-Nr.) an die anderen Tauschring-Teilnehmer/innen ein.

3. Beginn und Ende der Teilnahme

Zur Teilnahme berechtigt am Tauschring Paderborn ist jede Person, Firma oder Organisation, sofern sie willens ist,
Tauschgeschäfte bargeldlos über unser eigens entwickeltes Verrechnungssystem zu betreiben. Die Mitgliedschaft
beginnt mit      Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung. Mit  der Unterzeichnung bestätigt der Teilnehmer/in, daß
er/sie diese Vereinbarungen anerkennt. Will ein Teilnehmer/in aus dem Tauschring aussteigen, so ist dies jederzeit
möglich. Er/Sie muß dies allerdings der Tauschring-Zentrale mitteilen und das eigene Verrechnungskonto auf Null
ausgleichen. 

4. Haftung

Die Tauschring-Zentrale sorgt lediglich für die Organisation des Teilnehmer/innenkreises. Aus Tauschaktivitäten sind
ausschließlich die jeweiligen Tauschpartner/innen berechtigt und verpflichtet, also privatrechtlich haftend (wie unter
Nachbarn). Der Tauschring Paderborn übernimmt keinerlei Haftung für Tauschvorgänge.

5. Steuern

Der Tauschring Paderborn übernimmt keine Verantwortung bzw.  Haftung für  die Teilnehmer/innen bezüglich des
Ausweises  steuerpflichtiger  Vorgänge  gegenüber  dem  Finanzamt  oder  anderen  Behörden.  (Hinweis:
Nachbarschaftshilfe ist nicht steuerpflichtig.)

6. Rechtsnatur des Verrechnungssystems

Aus  den  zwischen  den  Teilnehmern/innen  abgeschlossenen  Tauschvorgängen  wird  die  Tauschring-Organisation
weder  berechtigt  noch  verpflichtet.  Die  auf  den  Verrechnungskonten  verbuchten  Talente  stellen  ausschließlich
Guthaben und Verpflichtungen zwischen den Teilnehmern/innen dar. Talente können nicht in Landeswährung oder
einer sonstigen Währung eingefordert werden.

7. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen

Schwere  Verstöße der  Teilnehmer/innen gegen  diese Bedingungen haben  den Ausschluss aus dem Tauschring
Paderborn zur Folge. Der Ausschluß wird von der periodisch stattfindenden Teilnehmerversammlung, möglichst nach
Anhörung der/des Betroffenen, ausgesprochen.

8. Verschiedenes

Ergänzungen  oder  Änderungen  dieser  Bedingungen  bedürfen  der  Schriftform.  Die  periodisch  stattfindenden
Teilnehmer-Treffen beschließen Änderungen oder  Ergänzungen dieser Vereinbarungen. Die Anerkennung für die
Ausrichtung eines Sommerfestes bei einem Mitglied beträgt max. 50 Talente.



9. Berechnung des Tauschwertes

Als Richtwert  soll  dienen: 1 Stunde Leistung wird mit  24 Talent verrechnet.  Um Mißverständnissen vorzubeugen
sollten Abweichungen von diesem Richtwert zwischen den Tauschpartnern ausdrücklich vereinbart werden. Bei der
Berechnung der Zeit für geleistete Dienste sollten die jeweiligen Tauschpartner/innen Fairness walten lassen. Beim
Handel mit Waren einigen sich die jeweiligen Tauschpartner/innen über die Höhe der zu verrechnenden Talente. Für
den  jeweiligen  Tauschvorgang  müssen  die  Tauschpartner/innen  einen  Talent-Scheck  ausfüllen,  der  nach
Weiterleitung an die Tauschring-Zentrale die Buchung ermöglicht.

10. Tausch-Konten

Jeder  Teilnehmer/in  erhält  ein  Verrechnungs-Konto  bei  der  Tauschring-Zentrale.  Auf  diesem  werden
Tauschgeschäfte zwischen den Teilnehmern als Gutschrift bzw. Lastschrift verbucht. Die Kontenführung erfolgt nach
Eingang  der  Talent-Schecks.  Talent-Schecks  erhalten  die  Teilnehmer/innen  von  der  Tauschring-Zentrale.  Nach
einem Tauschvorgang leitet  der  Talent-Empfänger  (als  Begünstigter)  den  vollständig  ausgefüllten  Talent-Scheck
(oberstes weißes Exemplar) an die Tauschring-Zentrale weiter. Die Konten sind für jeden Teilnehmer/in einsichtig.

11. Überziehungsrahmen

Um Mißbrauch vorzubeugen haben wir einen Überziehungsrahmen geschaffen. Dieser ist in 3 Stufen gestaffelt.

Jeder Teilnehmer/in erhält zu Beginn ein Guthaben- und Überziehungslimit in Höhe von 250 Talent. Du kannst also
sofort Dienste für 250 Talent in Anspruch nehmen (ähnlich wie der Kreditrahmen bei einer Bank, nur bei uns ohne
Zinsen!) ohne vorher etwas geleistet zu haben. Erreicht der Umsatz (Umsatz = Summe aller Deiner Tauschgeschäfte,
egal ob Plus oder Minus) eines Teilnehmers/in mindestens das Doppelte, also 500 Talent, wird das Limit auf +/- 500
Talent erhöht. Erreicht ein Teilnehmer/in  dann wiederum in unbegrenzter Zeit den Umsatz von 1000 Talent steigt das
Guthaben-  und  Überziehungslimit  auf  1000  Talent.  1000  Talent  ist  die  maximale  Höhe  an  Guthaben-  und
Überziehungslimit. Buchungsaufträge, die das jeweilige Limit überschreiten, werden nicht gebucht.

12. Schutz vor Mißbrauch

Die  Erfahrungen  der  Vergangenheit  haben  keinen  anderen  Weg  zugelassen,  als  eine  Kaution  von  allen
Teilnehmern/innen einzufordern. Dadurch schützt sich der Tauschring vor Teilnehmern/innen, die den Tauschring mit
Minusbeständen auf ihren Konten verlassen wollen. 

Für  die  Kaution  wurde  ein  Bankkonto  eingerichtet. Jeder  Teilnehmer/in  zahlt  2  EURO je  Monat  ab  Beginn  der
Teilnahme auf unten genanntes Konto ein. 

Zahlungsbeginn ist immer      der Folgemonat nach Beitrittsdatum. Die Kaution ist halbjährlich oder jährlich im Vorraus
zu leisten. Bei Eintritt/Beginn mitten im Jahr jeweils anteilig zur Mitte oder zum Ende des Jahres. Überweise das Geld
bei  jährlicher  Zahlung  jeweils  spätestens  im  Dezember  oder  bei  halbjährlicher  Zahlung  im Juni  und  Dezember.
Fehlende Zahlungseingänge (überprüft wird in den Monaten Januar und Juni) führen zum Ausschluss.

Maximale Höhe der Kaution je Teilnehmer/in: 72 EURO

Ausgenommen  von  der  Kautionsregelung  ist  das  tauschringeigene  Gemeinschaftskonto  (TRK)  und  das
Mütterzentrum.

Folgende Daten bitte auf der Überweisung vermerken:
Empfänger: Tauschring Paderborn Kautionsverwaltung GbR
Kto.-Nr.: 4001 877 400
BLZ: 430 609 67
Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG
Verwendungszweck: (z.B.:) Kaution  Jan.–Dez. 2010

Für das Konto haben drei Personen aus dem Tauschring eine Vollmacht. Kontrolliert und verwaltet wird das Konto
von Ludger Nünning (N01).

Jeder hat selbstverständlich das Recht, sich Einblick in die Finanzen zu verschaffen! (Bitte nach Absprache)

Bei Austritt aus dem Tauschring erhält jeder Teilnehmer/in seine eingezahlte Kaution vollständig und unverzüglich
zurück, sofern sein Talentkonto  kein Minus aufweist.  Wer mit  Minus raus will,  bei  dem wird  2:1 mit  der Kaution
verrechnet, also 2 Talent für einen EURO.

Beispiel: Du hast 100 Talent Minus auf dem Konto und willst raus ohne dein Konto auszugleichen. Du bist 3 Jahre
dabei, hast also 3 mal Kaution bezahlt. Macht (12 x 2 = 24) x 3 = 72. Du hast also 72 EURO im Topf. 2:1 verrechnet
bleiben 22 EURO übrig für die Rückzahlung. Der Rest verfällt zu Gunsten des Tauschrings.

Talent-Guthaben werden nicht in EURO oder einer anderen Währung ausgezahlt!

Zinsen auf das Kautionsguthaben werden wie folgt verwendet: a) für die Kosten der Internetseite, b) für Auslagen bei
Tauschringfesten, c) zur Begleichung der Kopier-/Druckkosten  und d) für die Zustellung des TAUSCH-RAUSCHes
per Post.



Bei Auflösung des Tauschrings Paderborn wird vorhandenes überschüssiges Guthaben gemeinnützig verwendet.

13. TAUSCH-RAUSCH

Die „Zeitung„ »TAUSCH-RAUSCH« ist das eigentliche Organ um Tauschpartner zu vermitteln. Hier werden neben
Kontostand, Name, Adresse und Telefon-Nr.,  von jedem Teilnehmer/in Angebote und Nachfragen an Gütern und
Dienstleistungen bekannt  gegeben.  Die  Tauschpartner finden sich über  diese „Zeitung„.  Der  aktuelle  »TAUSCH-
RAUSCH« kann  nach telefonischer Vereinbarung bei der Tauschring-Zentrale abgeholt werden oder besser, beim
Treffen in Empfang genommen werden. Weiterhin gibt es einen Verteil-Service, dann bekommst Du den TAUSCH-
RAUSCH gebracht (sofern organisatorisch machbar). Änderungen, Ergänzungen oder sonstige Veröffentlichungen
den  Tauschring  betreffend  sollten  bis  spätestens  1  Woche  vor  Erscheinen  bei  der  Tauschringzentrale  bekannt
gegeben werden, damit sie noch im neuen TAUSCH-RAUSCH erscheinen.

Erscheinungstermine  »TAUCH-RAUSCH«:  6  x  jährlich,  in  den  ungeraden  Monaten  Januar,  März,  Mai,  Juli,
September und November jeweils zum dritten Sonntag des Monats.

14. Aufnahmegebühr

Es wird keine Aufnahmegebühr erhoben.

15. Verwaltungsgebühr

Für Kontenführung, Verwaltung, Erstellung des TAUSCH-RAUSCHes,  etc.  fällt  bei  jeder  TauschRausch-Ausgabe
eine Gebühr in Höhe von 2 Talent an. Diese Gebühren werden jedem Konto automatisch belastet.

16. Projektgebühr

Für den Tauschring als gemeinsames Projekt fällt eine monatliche Gebühr von 2 Talent je Teilnehmer/in an, die auf
dem Gemeinschafts-Konto (TRK) gutgeschrieben werden. Von diesem Gemeinschaftskonto werden Arbeiten,  die
Teilnehmer für die Gemeinschaft erbringen, beglichen. Welche Aufgaben für die Gemeinschaft erbracht werden sollen
und wer wie viel Talent dafür erhält, entscheidet die Teilnehmerversammlung.

17. Kosten für TAUSCH-RAUSCH

Die  Marktzeitung des TAUSCHRING's  PADERBORN ist  der  TAUSCH-RAUSCH und erscheint  6  x  im Jahr.  Die
anfallenden Kopier-/Druckkosten werden vom Gemeinschafts-Konto (TRK) gedeckt, je TAUSCH-RAUSCH 2 Talente. 

18. Monatliche Treffen

Monatlich finden Treffen der Teilnehmer/innen statt.  (Termine und Treffpunkte: siehe TAUSCH-RAUSCH)

19. Werbung im TAUSCH-RAUSCH

Wer kann werben? Jeder, ob Teilnehmer am Tauschring oder nicht, kann im TAUSCH-RAUSCH werben.

Weitere Details nach Absprache.

20. Motive zur Teilnahme

Jeder hat sicher seine eigenen Gründe, warum er sich am Tauschring Paderborn beteiligt. Hier einige Motive:
- Praktische Nachbarschaftshilfe
- Unterstützung lokaler Gemeinschaft
- Verbesserung der Lebensqualität
- Neue soziale Kontakte
- Förderung von Talent, Geschicklichkeit und Können
- Zufriedenes Arbeiten ohne Stress und Hektik
- Mal was Neues ausprobieren
- Tauschring als Ersatz für die Großfamilie

21. Kontaktadresse

TAUSCHRING PADERBORN
c/o Ludger Nünning
Hermannstr. 15a
33102 Paderborn
Telefon 05251-8781988
e-mail: l-nuenning@versanet.de

Diese Vereinbarungen wurden nach unserer Gründungsversammlung am 21.01.1996 erstellt und nach Beschluß der
Teilnehmerversammlungen mehrfach verbessert. Letzte Revision: November 2010


